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 I m obengenannten Urteil des Obersten
Gerichtshofs wird ein niedergelasse-
ner Frauenarzt zum Ersatz des ge-
samten dem Kind zu leistenden Unter-
halts eines Kindes mit Trisomie 21

verurteilt,
� obwohl er im Rahmen eines Basisultra-

schalls Auffälligkeiten (vermehrte Frucht-
wassermenge und Mißverhältnis zwi-
schen Thorax und Abdomen des Fötus)
entdeckt,

� der Patientin die Notwendigkeit einer
weiteren Abklärung empfohlen und

� ihr auch dazu das richtige Zentrum ge-
nannt hat („Sie gehen mir jetzt in die
Risikoambulanz“), ohne ihr allerdings
den Grund, der ihn zu dieser Maßnahme
veranlaßte, explizit zu erläuten.

Die Patientin unterließ geraume Zeit die
ihr empfohlene Untersuchung, was zur
Folge hatte, daß sie ein Kind mit Trisomie
21, einem schweren Herzfehler und einem
Darmverschluß zur Welt brachte.

Nachdem von den Gerichten erster und
zweiter Instanz keine Verletzung der ärztli-
chen Aufklärungspflicht erkannt und eine
Haftung des Arztes dem Grund nach ver-
neint wurde, stellte der OGH nun klar, daß
der Arzt doch eine Aufklärungspflichtver-
letzung zu verantworten hat:

„Der Arzt, der an einer werdenden Mut-
ter Ultraschall-Untersuchungen vornimmt,
muß davon ausgehen, daß die Mutter da-
durch – soweit Behinderungen am werden-
den Kind erkennbar sind – u. a. auch eine
Entscheidungshilfe für oder gegen das
Kind sucht und gerade auch deshalb Auf-
klärung über den körperlichen Zustand ih-
res Kindes erlangen will. Um dieser Anfor-
derung gerecht zu werden, genügt eine
Überweisung an die Risikoambulanz mit
der nachdrücklichen mündlichen Auffor-
derung – jetzt dorthin zu gehen – nicht,
wenn dabei der Grund für die Aufforderung
und die Risken der Unterlassung nicht dar-
gelegt werden ... Nur durch eine umfassen-
de Information über die Gründe der emp-
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fohlenen diagnostischen Abklärung und
den Hinweis auf die möglichen Folgen der
Unterlassung einer solchen Maßnahme hätte
der Beklagte seinen aus dem Behandlungs-
vertrag resultierenden Aufklärungspflich-
ten entsprochen. Es ging darum, der Erst-
klägerin die Tragweite einer Unterlassung
der empfohlenen Untersuchung zu veran-
schaulichen und ihr so die Möglichkeit zu
geben, ihr Selbstbestimmungsrecht in zu-
rechenbarer Eigenverantwortung wahrzu-
nehmen.“

Dieses OGH-Urteil ist ein weiterer Mosaik-
stein, in dem sich immer mehr verfesti-
genden Bild der Zunahme der Patienten-
autonomie in unserer heutigen, westlichen
Gesellschaft. Die Richter des Obersten Ge-
richtshofs gehen in ihren Urteilen konse-
quent von der Vorstellung aus, daß zwi-
schen dem Wissensstand des Arztes und
dem eines Patienten/in ein starkes Gefälle
vorliegt, das über die Aufklärung weitge-
hend auszugleichen ist. Die Aufklärung
dient – so die Überlegungen des Obersten
Gerichtshofs – dazu, den Patienten/in in
die Lage zu versetzen, eine medizinische
Situation annähernd so zu verstehen, als
wäre er/sie selbst Arzt, jedenfalls aber so-
weit, daß dadurch die notwendigen Voraus-
setzungen geschaffen sind, Wertvorstellun-
gen des Patienten/in in eine fundierte Ent-
scheidung über die einzuschlagende medi-
zinische Vorgangsweise einfließen lassen
zu können.

Aus diesen Überlegungen (und den darauf
basierenden Urteilen) ergibt sich für uns
Ärzte
– ein erhöhter Aufklärungsbedarf und weil

wir Ärzte die Beweislast für diese Aufklä-
rung haben,

– eine verstärkte Dokumentationspflicht
über die vorgenommene Aufklärung.

Wenn wir diesen zwei Anforderungen ent-
sprochen haben, steht es dem Patienten/in
allerdings auch frei, eine Entscheidung zu
treffen, die wir als unvernünftig einstufen
würden.

Der Patient/in hat auch das Recht auf Irr-
tum,

zumindest wenn man unsere medizinischen
Vorstellungen als Maßstab ansetzt. Das heißt
im Klartext: Keine Patientin muß sich bei-
spielsweise ein Myom, auch wenn es noch
so groß ist, operieren, einen auffälligen Ultra-
schallbefund im Adnexbereich abklären
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lassen oder einer Einberufung zur einer
Krebsabstrichkontrolle Folge leisten.

Natürlich wird man die Patientin in Ab-
hängigkeit von der medizinischen Situati-
on – je klarer und dringlicher, desto hefti-
ger – von der Unsinnigkeit ihres Stand-
punktes zu überzeugen zu versuchen. Aber
letztlich bleibt der Patient/in die letzte Ent-
scheidungsinstanz. Voraussetzung ist aber
– siehe oben –, daß wir in einem der Situa-
tion angepaßten Aufklärungsprozeß das
Informationsgefälle zwischen uns und der
sich uns anvertrauenden Patientin ausrei-
chend abgeflacht haben.

Manche mögen das als eine Fehlentwick-
lung der Medizin sehen.

Persönlich glaube ich, daß es einen re-
spektvolleren Umgang zwischen Arzt und

Patientin fördert, ja unabdingbar notwen-
dig macht.

Zweifelsohne ist dies in der Privatme-
dizin leichter umzusetzen als in einer
Kassenordination oder einer Spitalsambu-
lanz.

Damit es nicht zu einer Zweiklassen-
medizin kommt, ist die öffentliche Hand
dringend aufgefordert, mehr Ressourcen –
auch für das ärztliche Gespräch – in das öf-
fentliche System fließen zu lassen.

Korrespondenzadresse:
o. Univ.-Prof. Dr. Peter Husslein
Vorstand der Univ.-Klinik für
Frauenheilkunde Wien
A-1090 Wien, Währinger Gürtel 18–20
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